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Pfarrkirchen, 	 01.092022 

Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinfor-
mation (VIG); 
Antrag auf Informationsgewährung vom 28.07.2022 nach dem VIG bezüglich des Be-
triebs ‚Gasthaus - Metzgerei Hermann Reger', Ringstraße 1, 84326 Falkenberg 

Das Landratsamt Rottal-Inn erlässt gegenüber Herrn ████ █████ folgenden 

Bescheid 

1. Dem Antrag auf Informationsgewährung wird stattgegeben. 

2. Die Informationsgewährung erfolgt in folgender Form: 

Bekanntgabe der Daten der letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen 

Gewährung von Akteneinsicht am Landratsamt Rottal-Inn in die entsprechenden Kontrollbe-
richte, wenn Beanstandungen im Sinne von unzulässigen Abweichungen von den Anforderun-
gen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), der auf Grund des LFGB erlas-
senen Rechtsverordnungen und unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaft oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich des LFGB vorliegen. Die Herstel-
lung von Abschriften und Ablichtungen wird nicht zugelassen. 

Die Information wird 10 Tage nach Zustellung dieses Bescheids an den betroffenen Drit-
ten durch Gewährung von Akteneinsicht am Landratsamt Rottal-Inn bekannt gegeben, sofern 
bis dahin keine gerichtliche Untersagung erfolgt ist. 

3. Die Ziffern 1 und 2 dieses Bescheides sind kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 

4. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. 

Hinweise: 
Falls im Rahmen der Informationsgewährung Akteneinsicht in Kontrollberichte gewährt wird, 
werden die personenbezogenen Daten, die nicht die Lebensmittelunternehmer/innen direkt 
betreffen, geschwärzt (Kontrollpersonal, Betriebspersonal etc.). Zudem werden alle Inhalte, 
die nicht dem Anwendungsbereich des VIG unterliegen, ebenfalls geschwärzt. 
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Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das VIG allein Auskunftsansprüche ge-

genüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung der 

erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und wie Sie die Informationen 

weiterverwenden, liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und Ihrem Risiko. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sachverhalt 

Der Antragsteller stellte am 28.07.2022 per E-Mail einen Antrag auf Informationsgewährung 

gemäß 4Abs. 1, §2Abs. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 VIG. 

Der Antragsteller begehrt folgende Informationen: 

A. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgen- 
den Betrieb stattgefunden: 
Gasthaus - Metzgerei Hermann Reger 
Ringstraße 1 
84326 Falkenberg 

Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des 
entsprechenden Kontrollberichts an mich. 

Ich stütze meinen Antrag auf Informationszugang auf § 1 des Gesetzes zur Verbesserung der 
gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz - VIG). Bei 
den von mir begehrten Informationen handelt es sich um solche nach § 2 Abs. 1 VIG. 

Ausschluss- und Beschränkungsgründe bestehen aus diesseitiger Sicht nicht. Sollten dem In-
formationsanspruch dennoch Hinderungsgründe entgegenstehen, bitte ich Sie, mir diese un-
verzüglich mit Rechtsgründen mitzuteilen. Ich bitte darum, personenbezogene Daten von Be-
hörden- oder Betriebspersonal (wie Namen und Unterschriften) in den Dokumenten vor Über-
mittlung zu schwärzen. 

Unter „Beanstandungen" verstehe ich unzulässige Abweichungen von den Anforderungen des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder anderen geltenden Hygienevor-
schriften. Sollte es zu einer oder mehreren solchen Beanstandungen gekommen sein, bean-
trage ich die Herausgabe des entsprechenden, vollständigen Kontrollberichts - unabhängig 
davon, wie Ihre Behörde die Beanstandungen eingestuft hat (bspw. als „geringfügig" oder 
„schwerwiegend"). 

Der Anspruch auf Zugang zu den beantragten Informationen ist mittlerweile höchstrichterlich 
bestätigt. So hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil vom 29. August 
2019 (Az. 7 C 29.17) den Informationsanspruch nach dem VIG gestärkt und ausgeführt, dass 
es Ziel des Verbraucherinformationsgesetzes ist, eine umfassende und zeitnahe Verbraucher-
information zu gewährleisten. Zuletzt hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 
(u. a. in VGH 10 5 1891/19) in gleich sieben Entscheidungen zu„ Topf Secret" klargestellt, dass 
Verbraucherinnen und Verbraucher einen Anspruch auf die Ergebnisse der lebensmittelrechtli-
chen Kontrollen in Betrieben haben und auch eine mögliche Veröffentlichung der erlangten In-
formationen dem nicht entgegensteht. Es entspricht nach Auffassung des VGH der ausdrückli-
chen Zwecksetzung des § 1 VIG, den Markt transparenter zu gestalten. 

Meines Erachtens handelt es sich nach § 7 Abs. 1 VIG auch um eine gebührenfreie Auskunft. 
Sollte die Auskunftserteilung Ihres Erachtens gebührenpflichtig sein, bitte ich Sie, mir dies 
vorab mitzuteilen und dabei die Höhe der Kosten anzugeben. Mit Verweis auf § 5 Abs. 2 VIG 
bitte ich Sie, mir die erbetenen Informationen unverzüglich, spätestens nach Ablauf eines Mo-
nats zugänglich zu machen. Ich bitte um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail). Sollten 
Sie nicht zuständig sein, leiten Sie meine Anfrage bitte an die zuständige Behörde weiter. Ich 
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weise Sie darauf hin, dass eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte im 
Sinne von zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ 5 Abs. 2 S. 4 VIG nur dann zulässig ist, wenn betroffene Dritte ausdrücklich nach 
einer Offenlegung fragen. In diesem Fall erkläre ich mich mit der Datenweitergabe einverstan-
den und bitte um Weiterbearbeitung des Antrags. Ich bitte um Empfangsbestätigung und 
danke Ihnen für Ihre Mühe!" 

Der Antragseingang wurde mit Schreiben des Landratsamtes Rottal-Inn vom 04.08.2022 be-

stätigt. 

Dem betroffenen Betrieb, dessen rechtliches Interesse durch den Ausgang des VIG-

Verfahrens berührt werden konnte, wurde schriftlich Gelegenheit gegeben, sich zu der geplan-

ten Herausgabe der erbetenen Informationen zu äußern. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Rechtliche Würdigung 

2.1. Zuständigkeit 

Das Landratsamt Rottal-Inn ist gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b sowie § 4 Abs. 1 
Satz 4 



2.3 Ausführungen zur Ziffer 1.3 dieses Bescheides 

Gemäß § 5 Abs. 4 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklage in den in § 2 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 VIG genannten Fällen keine aufschiebende Wirkung. Der Informationszugang darf erst 
erfolgen, wenn die Entscheidung dem oder der Dritten bekannt gegeben worden ist und die-
sem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt worden ist. 
Der Zeitraum soll 14 Tage nicht überschreiten. 

2.4 Ausführungen zur Ziffer 1.4 dieses Bescheides (Kostenentscheidung): 

Dieser Bescheid und die Informationsgewährung ergehen gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 VIG kos-
tenfrei; der Verwaltungsaufwand lag unter 1.000 Euro. 

Rechtsbehelfsbelehrunq 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage er-
hoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 
für Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01 .2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elekt-
ronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Auf die Möglichkeit der Einlegung eines Rechtsbehelfs durch von der Entscheidung betroffene 
Dritte, insbesondere auf § 80a VwGO, wird hingewiesen. 

III. Ausfertigung an 

Gasthaus - Metzgerei Hermann Reger, Ringstraße 1, 84326 Falkenberg (Name und Adresse 
des Antragstellers geschwärzt, wenn vom Betrieb die Daten der Antragsteller/innen (noch) 
nicht abgefragt wurden). 

Mit freundlichen Grüßen 

████████
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